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§ 4 NÖ USOV Prüfungsergebnis und
Prüfungswiederholung

 NÖ USOV - NÖ Umweltschutzorganeverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2022

(1) Das Ergebnis der Prüfung hat auf “bestanden” oder “nicht bestanden” zu lauten und ist in einem Aktenvermerk

festzuhalten.

(2) Die Prüfung darf zweimal wiederholt werden.
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